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Techn. Daten

Wie Sie Ihre Werbebotschaft auch mal anders gestalten können, finden Sie auf dieser Seite. Sie haben eigene Vorstellungen?
Für außergewöhnliche Ideen sind wir jederzeit offen. Rufen Sie uns an, damit wir Ihr individuelles Konzept gemeinsam umsetzen können.

Flappe mit Postkarte

Booklet auf Titel

Rotwild

Kraftprotze
ohne Lobby

Bock- gegen Querflinte

Laufduell

Aggression I

Wenn Hunde
Zähne zeigen

DJV

Dachverband 
vor dem Fall

Gratis: 
Kunstbeilage

 von Bodo Meier

www.wildundhund.de

18
17. Sept 09

DAS JAGDMAGAZIN
SEIT 1894

Ausklapper
2. bzw. 3. Umschlagseite

Einhefter 2 bis ??-seitig

Banderole
Geschlossen oder auf Seite

Diskette/CD-Rom
Kundenwerbung auf
Verlags-CD

Warenproben oder
Gimmik in Folie

Diskette/CD-Rom
Beilage Kunden-CD

18
17. Sept 09
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Techn. Daten

Diskette/CD-Rom
Herstellung von Kunden-CD.

Inselanzeige

Beilage

1/1-Trägerseite
mit Postkarte, Warenprobe etc.

Postkarte
eingeheftet, perforiert.

DIN-Langkarte
eingeheftet, perforiert.

Beilage
Versetzt aufgeklebt.

Eckfeld-Anzeige
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52
D rucktechnische               A N G A B E N

Druckunterlagen:		  siehe Digitale Druckdaten auf Seite 53
 
Druckverfahren:		  Rollen-/Bogenoffset, einfarbig 54er - 
		  vierfarbig 60er Raster
 
Farbskala:		  Euroskala DIN 16539
 
Druckfolge:		  schwarz, cyan, magenta, gelb
 
Heftformat:		  280 mm hoch x 210 mm breit
 
Satzspiegel:		  253 mm hoch x 186 mm breit
 
Anschnitt:		  5 mm je angeschnittener Seite
	
Farbanzeigen: 		  Farbtöne müssen mit den Farben der 	
		  Europa-Skala herstellbar sein. Sonderfarben 	
		  auf Anfrage.

Geschäftsbedingungen:	 Für die Abwicklung von Anzeigenaufträgen 	
		  gelten im übrigen die „Allgemeinen 		
		  Geschäftsbedingungen für Anzeigen und 	
		  Fremdbeilagen in Zeitschriften“ sowie die 	
		  zusätzlichen Geschäftsbedingungen des 	
		  Verlages. 

Zahlungsbedingungen:	 Für gewerbliche Anzeigen bei Zahlung 	
		  innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum 	
		  2% Skonto. Allgemeines Zahlungsziel
		  30 Tage nach Rechnungsdatum.
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Techn. Daten

D I G I T A L E  D R U C K D A T E N

Immer mehr unserer Kunden haben die Möglichkeit Texte, Bilder oder auch kom-
plette Anzeigengestaltungen über einen PC als digitale Vorlage zur Verfügung 
zu stellen. Die Vielfalt der Programme auf den verschiedenen Systemen ist 
jedoch so groß, dass bestimmte Rahmenbedingungen eingehalten werden müs-
sen. Unabhängig von den angelieferten Daten muss immer ein Papierausdruck 
beigefügt werden.

Bilder unbedingt mit 300 dpi Auflösung anliefern!

Originaldaten (Quark-XPress-Dateien, Adobe InDesign etc.) bieten den Vorteil, 
dass die Anzeige ggf. in Größe, Gestaltung und Text geändert werden kann. 
Voraussetzung ist jedoch, dass die entsprechende Software in der Produktion zur 
Verfügung steht (siehe unten). Kundenschriften müssen generell beigefügt oder 
im bestehenden Dokument eingebettet sein.

K	Verfügbare Programmversionen (MAC + PC):
	 Adobe bis Version CS 4
	 Quark-XPress bis Version 8
	 Freehand MX
	 CorelDraw bis Version X3

K	Bildformate:
	 *.Tif, *.JPEG, *.EPS

Sollten in den Anzeigen Bilder oder Cliparts enthalten sein, so ist es von Vorteil 
(bei Quark-XPress unbedingt erforderlich), wenn diese zusätzlich mit angelie-
fert werden. Zudem müssen die verwendeten Schriften beigefügt werden. Die 
Datenübermittlungswege: ISDN und E-Mail (siehe rechts); FTP (Zugangsdaten 
vorab erfragen). CD/DVD.

Bitte beachten Sie, dass die Anzeigen richtig eingefärbt und keine drucker-
spezifischen Farbprofile eingebunden sind. Enthaltene 4c-Farben werden nicht 
verändert, Spotfarben werden in 4c aufgelöst. Bei der Wandlung von u. U. ent-
haltenen RGB-Farben in CMYK kann es zu optischen Abweichungen kommen. 
Der Farbauftrag darf 300% nicht überschreiten.

Um dem enormen Datenaufkommen gerecht zu werden, muss jeder gesen-
deten Datei ein Fax/Ausdruck mit Angabe des Dateinamen, der verwendeten 
Programmversion, der Anzeigengröße, sowie des Anzeigenobjekts vorliegen. 
Diese Faxe senden Sie bitte an die Rufnummer 
0 64 39-91 61 34. Liegt kein eindeutiges Fax vor, kann die Anzeige nicht 
veröffentlicht werden.

Datenformate und Programme

Wild und Hund	 06439/9090142	 mediawuh@paulparey.de
Deutsche Jagd-Zeitung	 06439/9090140	 mediadjz@paulparey.de
Jagen Weltweit	 06439/9090141	 mediajww@paulparey.de
Reiter-Revue international	 06439/909633	 mediarr@paulparey.de
Araber Weltweit	 06439/900419	 mediaaww@paulparey.de
Fisch & Fang	 06439/9090151	 mediafuf@paulparey.de
Der Raubfisch	 06439/9090152	 mediarf@paulparey.de
Alle Titel ISDN (PC Fritz Card)	 06439/900087

	Titel	 ISDN (Mac-Leonardo)	 Email

Farben

Wichtige Informationen für die Weiterverarbeitung
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen 
in Zeitschriften und Bild-/Tonträgern

54

1 „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über 
die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden oder sonstigen Inserenten in 
einer Druckschrift und oder Tonträger zum Zweck der Verbreitung.
2 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. 
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb 
der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genann-
ten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten 
und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlaß dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
5 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in 
Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen auschließlich in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so 
rechtzeitig beim Verlag eingehen, daß dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, 
wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen 
Rubrik abgedruckt, ohne daß dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7 Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere 
Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen zu erkennen 
sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich 
gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche 
Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für 
Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge 
sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die 
durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitschrift erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftrag-
geber unverzüglich mitgeteilt.
9 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder Beilagen ist 
der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der 

Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im 
Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
J Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Läßt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der 
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Weitergehene 
Ansprüche sind ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind 
beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage 
zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen 
Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zuge-
sicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber 
hinaus auch nicht für die grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen, in den übrigen Fällen ist gegenüber 
Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den vorhersehbaren Schaden 
bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht 
offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 
gemacht werden.
K Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung 
für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die 
ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
L Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach der Art der Anzeige übliche, 
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
M Falls der Auftraggeber keine Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung per sofort, möglichst aber 14 Tage 
nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen 
vom Empfang der Rechnung anlaufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach 
der Preisliste gewährt.
N Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag 
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
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O Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des 
Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung 
des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
P Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie vom Auftraggeber gewünschte oder  
zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu 
tragen.
Q Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden 
Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn 
eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die 
durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine 
Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie
bei einer Auflage bis zu 	 50.000 	 Exemplaren 	20 v.H.
bei einer Auflage bis zu 	 100.000 	 Exemplaren 	15 v.H.
beträgt. 
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem 
Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, daß dieser vor Erscheinen 
der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.
R Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden 
nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen 
aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen 
sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das 
Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Autraggebers 
zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Angeboten und Vermittlungsangeboten ist der Verlag 
nicht verpflichtet. 
S Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber auf dem einfachen 
Postweg zurückgesandt.  Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
T Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Als Gerichtsstand gilt Montabaur vereinbart, sofern das Gesetz 
nichts anderes vorschreibt. 

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages 
a) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und 
Abrechnungen mit den Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag 
gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben wer-
den.
b) Die allgemeinen und die zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages gelten sinngemäß auch 
für Aufträge über Beikleber, Beihefter oder technische Sonderausführungen jeder Art sowie Bild- und 
Tonträgern. Jeder Auftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag rechtsverbindlich.
c) Preisänderungen (Preisermäßigungen, Änderungen der Rabattstaffel, Preiserhöhungen) gelten vom Tag 

des Inkrafttretens der neuen Preisliste an, dies gilt auch für laufende Abschlüsse. Bei Preiserhöhungen steht 
dem Werbungstreibenden das Recht der Entscheidung über die Fortführung des Auftrages zu.
d) Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, 
allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergl. – sowohl im Betrieb des Verlages als auch in 
fremden Betrieben, deren sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat der Verlag 
Anspruch auf volle Bezahlung der Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80% der garantierten (bzw. 
bei Fehlen einer garantierten Auflage der normalerweise verkauften) Auflage vom Verlag ausgeliefert 
worden ist, auch wenn die Auslieferung verspätet erfolgt ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der 
Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte (bzw. normalerweise) verkaufte 
Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage steht.
e) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für Inhalt und Gestaltung der Anzeige und für die 
rechtliche Zulässigkeit des dem Verlag zur Verfügung gestellten Text- und Bildmaterials. Der Verlag ist, 
abgesehen von Waffenangebots-Anzeigen, zu einer Kontrolle speziell des Inhalts auf rechtliche Zulässigkeit 
bzw. auf eine mögliche Verletzung der Rechte Dritter nicht verpflichtet. Der Auftraggeber hält den Verlag 
von allen Ansprüchen Dritter frei, die diesen aus der Ausführung des Anzeigenauftrages gegen den Verlag 
erwachsen. Erscheinen stornierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche 
gegenüber dem Verlag zu.
g) Zusätzliche mündliche Vereinbarungen erhalten erst durch die schriftliche Bestätigung der Anzeigen-
abteilung Gültigkeit.
h) Beilagen für Zeitschriften müssen spätestens 8 Tage vor dem vereinbarten  Beilegetermin dem Verlag 
vorliegen. Bei nicht rechtzeitig eingetroffenen Beilagen sind die entstandenen Kosten zu ersetzen.
i) Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen übernimmt der Verlag keine Haftung für 
die Richtigkeit der Wiedergabe. Abbestellungen, Änderungen müssen schriftlich erfolgen und spätestens 
zum Anzeigenschluß bzw. Rücktrittstermin der betreffenden Ausgabe dem Verlag vorliegen. Für bereits 
gesetzte Anzeigen werden Satzkosten berechnet.
j) Im Rahmen der Geschäftsbeziehungen bekannt gewordene Daten werden mit Hilfe der EDV bearbeitet 
und gespeichert. Alle Kundendaten werden vertraulich und im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen behandelt.
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	        Die Repräsentanten des Verlages Ihre Ansprechpartner für
Beratung und Service

Gesamtanzeigenleitung
Sylvia Lühert

Verkaufsleitung Jagdtitel

Christina Best
Telefon: 02604/978-514
Telefax: 02604/978-521
E-Mail: christina.best@paulparey.de

Verkaufsleitung Reittitel

Bärbel Labonte
Telefon: 02604/978-517
Telefax: 02604/978-508
E-Mail: baerbel.labonte@paulparey.de

Verkaufsleitung Angeltitel

Fabiane I. Jacobs
Telefon: 02604/978-511
Telefax: 02604/978-508
E-Mail: fabiane.jacobs@paulparey.de

Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG
Erich-Kästner-Straße 2
56379 Singhofen, Deutschland

Telefon 0 26 04/9 78-0
Telefax 0 26 04/9 78-502
Internet: www.paulparey.de

Nielsen I, VI	    Marianne Behrens
	    Palmstraße 4
	    30419 Hannover
	    Telefon: 0511/5490064
	    Telefax: 0511/5490069
	    mediaserv.behrens@t-online.de
	
Nielsen II	    Verlagsbüro Frank Supply
	    Mannesmannufer 5
	    40213 Düsseldorf
	    Telefon: 0211/130880
	    Telefax: 0211/1308823
	    E-Mail: info@vb-supply.de

Nielsen IIIa	    Verlagsbüro Krimmer
	    Hans-Georg Schultz
	    Am Lindenbaum 24
	    60433 Frankfurt
	    Telefon: 069/5309080
	    Telefax: 069/53090850
	    www.krimmer.com
	    E-Mail: frankfurt@krimmer.com

Nielsen IIIb+IV  Verlagsbüro Krimmer
	    Uschi Ulfig
	    Steingaustraße 14
	    73230 Kirchheim/Teck
	    Telefon: 07021/420-62 oder -63
	    Telefax: 07021/71733 
	    www.krimmer.com
	    E-Mail: stuttgart@krimmer.com

Nielsen V, VII  Verlagsbüro Krimmer
 	   Ralf Hünninghaus
	   Schwarzbacher Straße 3
	   10711 Berlin
	   Telefon: 030/893827-0
	   Telefax: 030/893827-33
	   www.krimmer.com
	   E-Mail: berlin@krimmer.com

Belgien/	   Verlagsvertretung Böing
Niederlande	   Johannes Böing
	   Up de Welle 1
	   46399 Bocholt
	   Telefon: 02871/233022
	   Telefax: 02871/233024
	   E-Mail: reiter-revue@anzeigenbuero.de

USA/	   Detlef Fox
Canada	   D. A. Fox Advertising Sales, Inc.
	   One Penn Plaza, 250 West 34th Street,		
	   #3600 New York, NY 10119 USA
	   Telefon: 001 21 28 96 38 81
	    Telefax: 001 21 26 29 39 88
	   E-Mail: detleffox@comcast.net
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